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RS OGH 1956/4/7 VZR215/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1956

Norm

ABGB §1380 F

VersVG §149

VersVG §156

Rechtssatz

1)

Wenn ein Haftp7ichtversicherer haben will, daß ein zwischen ihn und dem Unfallgeschädigten abgeschlossener

Vergleich nur für und gegen den Haftp7ichtversicherten wirken soll, so muß sein dahin zielender Wille dem

Vertragsgegner erkennbar hervortreten.

2)

Die in einem solchen Vergleich vor dem Unfallgeschädigten übernommene Verp7ichtung, sich zwecks Klärung des

ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem Unfall und einer vorzeitigen Pensionierung einem neutralen ärztlichen

Gutachter zur Untersuchung zu stellen, stellt beim Fehlen einer ausdrücklichen Bindung an ein solches Gutachten

keinen Schiedsgutachtervertrag dar.

3)

Behauptet der Haftp7ichtschuldner, daß der Unfallgeschädigte, der infolge des Unfalls vorzeitig pensioniert worden ist,

auch ohne den Unfall vorzeitig, wenn auch nicht so frühzeitig, wie geschehen, pensioniert worden wäre, so muß er das

beweisen.
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